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Sitzungsvorlage Wahlperiode 

 

2011 - 2016 

Beschluss-Nr: 
 

1504/2015/1.3 

Status 

 

öffentlich 

Tagesordnungspunkt: 

Übernahme von Aufgaben der Wirtschaftsbetriebe Norden durch die Technischen Dienste 

Norden (Grünpflege, Winterdienst, Müllentsorgung); hier: Regelung Personalbedarf 

 

Beratungsfolge: 

09.11.2015 Finanz- und Personalausschuss öffentlich 

10.11.2015 Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 
 

 

Sachbearbeitung/Produktverantwortlich: 

Remmers, 1.3 

 

Organisationseinheit: 

Personal 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Für die Technischen Dienste Norden sind ab 2016 im Zuge der Übernahme des betriebseige-

nen Gärtnereibereichs der Wirtschaftsbetriebe Norden GmbH drei zusätzliche Vollzeitstellen 

einzuplanen. Die Besetzung der Stellen erfolgt durch  Beschäftigte der Wirtschaftsbetriebe 

gem. Sach- und Rechtslage. 

 

 



- 2 - 

 

 

Sach- und Rechtslage:  

 

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Betriebsausschusses „Technische Dienste Norden“ am 

7.7.2015 unter der Beschluss-Nummer 1393/2015/TDN vorgetragen, dass die Wirtschaftsbetrie-

be der Stadt Norden bestrebt sind, die Pflege der Kuranlagen und Liegenschaften der Stadt-

werke, die Müllentsorgung, den Winterdienst und auch die Kontrolle und Unterhaltung der 

betriebs-eigenen Spielplätze den Technischen Diensten der Stadt Norden im Wege einer Auf-

tragserteilung (garantierte Vertragslaufzeit: 10 Jahre) zu übertragen.  Damit die Technischen 

Dienste Norden diese zusätzlichen Aufgaben auch abwickeln können, sind entsprechend 

qualifizierte Kräfte erforderlich.  Bei den  Wirtschaftsbetrieben  beträgt das Stellenvolumen 

bislang drei Vollzeitstellen für den gesamten o.a.  Aufgabenbereich.  

 

Die Technischen Dienste der Stadt Norden sind bereit, den angekündigten Auftrag auch an-

zunehmen,  wenn hierfür auch das erforderliche Personal  zur Verfügung steht.  Die Einpla-

nung von drei zusätzlichen Planstellen  ist deshalb ab 2016  erforderlich. 

 

Die Besetzung der Planstellen soll durch das vorhandene Personal der Wirtschaftsbetriebe,  im 

Übrigen durch Neueinstellungen,  erfolgen.  Bei den Wirtschaftsbetrieben sind von den ge-

nannten drei Planstellen zzt. zwei Stellen besetzt.  
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